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Entflechtung der Wasser- und Abwasserbetriebe in den neuen Ländern und Folgen 
für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Nach der Entflechtung und Kommunalisierung der großen Wasser- und 
Abwasserbetriebe — WAB der neuen Länder droht die große Aufgabe 
der Sanierung in diesem Bereich ins Stocken zu geraten. Die Bundesre-
publik Deutschland ist nach EG-Recht verpflichtet, bis Ende 1995 auch 
in den neuen Ländern die Anforderungen der EG-Trinkwasserrichtlinie 
einzuhalten und für eine ausreichende Abwasserentsorgung entspre-
chend der EG-Richtlinie über die Behandlung von kommunalem 
Abwasser bis Ende 1998 zu sorgen. 

Die Bundesregierung muß bis 31. Dezember 1993 ein Programm für den 
Vollzug dieser Richtlinie aufstellen. 

Da demnach die Bundesregierung eine Mitverantwortung für die in den 
neuen Ländern notwendigen Sanierungsmaßnahmen in der Größenord-
nung von mehreren 100 Mrd. DM hat, fragen wir die Bundesregierung: 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit vom 18. Oktober 1993 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 
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Vorbemerkung 

Der Bundesregierung ist die Beantwortung der Fragen 1 bis 5, 6 
(erste Teilfrage) und 11 nicht umfassend möglich, da es sich um 
Zuständigkeiten der einzelnen neuen Länder handelt. Die Ein-
schaltung der Länder, die ihrerseits erst entsprechende Erhebun-
gen veranlassen müßten, wäre nur mit unverhältnismäßigem Auf-
wand an Zeit und Personal möglich. Der Bundesregierung liegen 
aber Erkenntnisse zu folgenden Fragen vor: 

1. Wie viele Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsunterneh-
men gibt es z. Z. in den neuen Ländern, nachdem die dreizehn 
großen Wasser- und Abwasserbetriebe entflochten sind? 

Die Kommunalisierung der insgesamt 15 Betriebe der Wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung (WAB) erfolgte zwischen 1991 
und Frühjahr 1993. Die Entflechtung der Unternehmen durch die 

kommunalen Eigentümer ist noch nicht vollständig abge-
schlossen. 

Bisher liegen folgende vorläufigen Zahlen zur Bildung kommu-
naler Zweckverbände vor: 

Brandenburg 	 106 Zweckverbände, 
Mecklenburg-Vorpommern 	 43 Zweckverbände, 
Freistaat Sachsen 	 184 Zweckverbände, 
Sachsen-Anhalt 	 140 Zweckverbände, 
Thüringen 	 98 Zweckverbände. 

2. In welcher Größe und in welcher Unternehmensform und mit wel-
chen ausländischen Unternehmensbeteiligungen arbeiten die jetzt 
existierenden Wasserversorgungs- und  Abwasserentsorgungs-
unternehmen in den neuen Ländern? 

In der Regel erfolgt die Entflechtung der WAB durch Übertragung 
der Anlagen und Grundstücke auf kommunale Zweckverbände 
und Stadtwerke, die überwiegend als GmbH organisiert sind. 
Über die Größe und Unternehmensform der Nachfolgeunterneh-
men der Wasserversorgungswirtschaft in den neuen Bundeslän-
dern liegen der Bundesregierung keine geschlossenen Übersich-
ten vor. In den neuen Ländern sind bereits mehrere ausländische 
Betreiber, z. T. in Kooperation mit deutschen Firmen in Ver- und 
Entsorgungsgesellschaften tätig, als Beispiel wird auf die Beteili-
gung der EURA-Wasser an der Wasserversorgungs-GmbH 
Rostock hingewiesen. 

3. In welchem Maße können die Unternehmen mit den ihnen zur 
Verfügung stehenden Fachkräften die Rationalisierungspotentiale 
nutzen, um eine ausreichende Versorgung und Entsorgung sicher-
zustellen? 

Dazu liegen der Bundesregierung keine Kenntnisse vor. 
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4. Welche Kapitalausstattung bzw. welchen Verschuldungsgrad 
haben die Unternehmen, und wie sind die Investitionsmöglichkei-
ten der Unternehmen nach der Entflechtung? 

Stamm- bzw. Grundkapital der WAB sowie Altkredite per 30. Juni 
1990 sind der in Anlage beigefügten Übersicht zu entnehmen. 

5. Welche Entwicklung ist bei den Trinkwassergebühren und Abwas-
sergebühren in den einzelnen Ländern in den verschiedenen Ver-
sorgungsgebieten je nach Größe und Unternehmensform festzu-
stellen? 

Siehe hierzu Vorbemerkung. 

6. Inwieweit ist bekannt, daß infolge der Entflechtung die Sanie

-

rungsmaßnahmen der Wasserversorgungsanlagen, der Leitungs-
systeme, der Klärwerke und der Kanalsysteme wegen Geldmangels 
gestoppt werden mußten, und wie beurteilt die Bundesregierung 
die Möglichkeiten, bis Ende 1995 die Trinkwasser- und Abwasser-
sanierung durchzuführen, um die Anforderungen der EG-Richt-
linien einhalten zu können? 

Die EG-Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von kommu-
nalem Abwasser enthält als früheste Frist zur Einhaltung be-
stimmter Anforderungen das Ende des Jahres 1998. Ob die Anfor-
derungen der EG-Richtlinie einzuhalten sind, wird sich aus dem in 
Frage 8 angesprochenen Bericht ergeben, dessen Inhalt der EG

-

Kommission bis 30. Juni 1994 mitzuteilen ist. 

7. Wann wird der nächste Zwischenbericht der Fachkommission 
„Soforthilfe Trinkwasser" beim BGA vorliegen, um den neuesten 
Stand der Sanierungsmaßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen 
in den neu gebildeten Unternehmen u. a. auch für die EG-Kommis-
sion festzustellen? 

Ein weiterer Bericht der Fachkommission „Soforthilfe Trinkwas-
ser" (FKST) über Planungen und Fortgang der Sanierung der 
Trinkwasserversorgung in den neuen Ländern ist in Vorberei-
tung. Seine Veröffentlichung wird für Februar 1994 erwartet. 
Allerdings ist nach einem Beschluß des Plenums der FKST, in dem 
die neuen Länder die Mehrheit haben, zuvor der Abschluß des 
Projekts „Flächendeckende Analyse des Trinkwassers in den 
neuen Bundesländern" abzuwarten. Bedingt durch die Struktur-
reform der Wasserversorgungswirtschaft und der Kommunal-
reform in den neuen Ländern, hat sich der Abschluß dieses Pro-

jektes erheblich verzögert. 
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8. a) Wird ein Bericht über den Stand der bis 1998 notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen im Abwasserbereich erarbeitet, und bis 
wann wird er vorgelegt? 

b) Wer ist dafür in der Bundesregierung verantwortlich? 

Gemäß Artikel 17 der EG-Richtlinie 91/271/EWG über die Be-

handlung von kommunalem Abwasser stellen die Mitgliedstaaten 
bis zum 31. Dezember 1993 unter Verwendung vorgegebener ein-
heitlicher Berichtsformulare ein Programm über den Vollzug der 

Richtlinie auf, dessen Inhalt sie der Kommission bis zum 30. Juni 
1994 mitteilen. 

Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit hat die Bundesländer aufgefordert, ihm rechtzeitig ihre Pro-
gramme zur Erfüllung dieser Berichtspflicht vorzulegen. 

9. Werden vom Bundesministerium für Wirtschaft Förderprogramme 
für die Sanierung der neu gebildeten, kleinen Versorgungs- und 
Entsorgungsunternehmen geplant und durchgeführt, um zu sozial-
und wirtschaftlich verträglichen Abwasser- und Wassergebühren 
zu kommen? 

Spezielle Förderprogramme des Bundesministeriums für Wirt-
schaft für die Sanierung der neu gebildeten Versorgungs- und 
Entsorgungsunternehmen werden derzeit nicht geplant oder 
durchgeführt. Allerdings kann eine Förderung durch Zuschüsse 
bzw. Krediterleichterungen im Rahmen anderer Förderpro-
gramme nach Maßgabe der jeweiligen Bedingungen in Betracht 
kommen. Zu erwähnen sind hier die Gemeinschaftsaufgabe zur 
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur sowie das Kre-
ditinstrumentarium der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der Deut-
schen Ausgleichsbank sowie des ERP-Programms. 

Ergänzend hinzuweisen ist auf die neuen Bundesländer, die ins-
besondere für Wasser bzw. Abwasser spezifische Programme ein-
geführt haben und insoweit über beachtliche Förderspielräume 
verfügen. 

Aus Sicht der Bundesregierung wäre es nützlich, wenn die Länder 
ihre Mittelgewährung stärker von einem vorherigen funktionalen 
Wirtschaftlichkeitsnachweis abhängig machten. Daneben be-
dürfte es einer gezielten finanziellen Unterstützung der noch im 
Aufbau befindlichen jungen Gemeindeverwaltungen in den 
neuen Bundesländern für die Hinzuziehung einer unabhängigen 
externen Beratung. 

Die FKST hat sich an die neuen Länder und die Ländräte der 
Kreise und kreisfreien Städte mit der Bitte gewandt, Mittel der 
Investitionspauschale aus dem Nachtragshaushalt für 1993 vor-
rangig für die Sanierung der Trinkwasserversorgung zu verwen-
den. Außerdem hat die FKST vorgeschlagen, in der Verwaltungs-
vereinbarung des Bundes mit den Ländern im Rahmen des Inve-
stitionsfördergesetzes den Sanierungsmaßnahmen bei der Trink-
wasserversorgung und Abwasserentsorgung den Vorrang einzu-
räumen. 
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Im Rahmen der Spitzengespräche des Bundeskanzlers mit Wirt-
schaft und Gewerkschaften zur Lage in den neuen Ländern ist 
eine Arbeitsgruppe beauftragt, bis Anfang Dezember über die 
Umsetzung von Möglichkeiten zur stärkeren Einbeziehung priva-
ter Investoren beim Aufbau der Umweltinfrastruktur zu berichten. 
Ziel dieser Maßnahmen ist eine Verbesserung der Ver- und Ent-
sorgungsbedingungen bei den Endverbrauchern. 

10. Wie beurteilt die Bundesregierung die Zusammenlegung von Was-
server- und Abwasserentsorgung in kommunalen oder privaten 
Betrieben, und wie soll die unterschiedliche steuerliche Behand-
lung im Wasserversorgungs- und Abwasserbereich (hoheitliche 
Aufgabe) evtl. beseitigt werden, um die Entstehung leistungsfähi-
ger, kommunaler oder privater Unternehmen in optimalen Größen 
zu fördern? 

Die Zusammenlegung von Wasserver- und Abwasserentsorgung 
in kommunalen oder privaten Betrieben ist grundsätzlich positiv 
zu beurteilen. Die historisch gewachsene unterschiedliche 
Behandlung in Westdeutschland ist heute nicht mehr zeitgemäß. 
So wirkt einer kostengünstigen und effizienten Bewirtschaftung 
entgegen. Vorteile der gemeinsamen Organisation, Verwaltung 
und Geschäftsführung, einer ganzheitlichen langfristigen Ver-
und Entsorgungsstrategie, einer Koordinierung von Sanierungs-
und Investitionsvorhaben sowie der gemeinsamen Nutzung tech-
nischer Einrichtungen wie Labors, Datenverarbeitung, Fuhrpark 
und Lagerhaltung lassen sich ohne Zusammenfassung in einer 
Unternehmenshand kaum nutzen. 

11. Wie viele Wasserversorgungsanlagen wurden oder werden noch 
durch die Neustrukturierung stillgelegt und dadurch Wasserschutz-
gebiete aufgegeben, und wie kann dies durch flächendeckende 
Grundwasserschutzmaßnahmen kompensiert werden? 

Mit dem starken Rückgang des Wasserverbrauchs in den neuen 
Ländern ist mit der Schließung zahlreicher kleiner, häufig sanie-

rungsbedürftiger Wasserversorgungsanlagen zu rechnen. Hier ist 
zu berücksichtigen, daß ca. 69 % der Bevölkerung von 431 der 
etwa 6 000 vorhandenen Wasserversorgungsanlagen versorgt 
werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Land Mecklenburg

-

Vorpommern. Dort ist aufgrund des vorliegenden Gesamtkonzep-
tes zur Sanierung der Trinkwasserversorgung zu erwarten, daß 
sich die Zahl der Wasserversorgungsanlagen von derzeit 1 600 auf 
etwa 500 verringern wird. Die dadurch bedingte Verminderung 
der Zahl der Trinkwasserschutzzonen wird hinsichtlich des 
Grundwasserschutzes durch eine Erhöhung der Zahl der Natur-

schutzgebiete kompensiert. 
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Anlage 

Kapitalausstattung und Altkredite (per 30. Juni 1990) der WAB 

WAB THA-Nr. Stamm-/ Altkredite 
Grundkapital per 1. Juli 1990 
(Mio. DM) (TDM) 

Südthüringer Wasserversorgung und Abwasser- 
behandlung GmbH 

Nordthüringer Wasserversorgung und Abwasser- 	 vor Feststellung der 
behandlung GmbH 	 D-Mark-Eröffnungsbilanz kommunalisiert 

Ostthüringer Wasserversorgung und Abwasser- 
behandlung GmbH 

Wasserversorgung und Abwasserbehandlung 23 200 50 307 
Leipzig GmbH 

Erzgebirge-Wasser/Abwasser AG 28 400 43 039 

Cottbuser Wasser und Abwasser AG 26 100 29 406 

Nordwasser Rostock GmbH 15 150 17 272 

Magdeburger Wasser und Abwasser GmbH 17 280 28 768 

Wasserversorgung und Abwasserbehandlung 27 200 40 137 
Dresden GmbH 

Märkische Wasserversorgung und Abwasser- 12 200 12 074 
behandlung GmbH 

Westmecklenburger Wasser GmbH 16 52 10 167 

Neubrandenburg Wasser AG 14 50 26 304 

Mitteldeutsche Wasser und Abwasser GmbH 19 320 41 887 

Potsdamer Wasserversorgungs- und Abwasser- 13 200 43 837 
behandlungsunternehmen GmbH 






